
StAW Heft 2 / 2017

© Jan Sramek Verlag� Aufsatz  Spektrum der Steuerwissenschaften und des Außenwirtschaftsrechts

131

�Vertretbare Rechtsansicht: In welchen Fällen kann sie 
eine Strafbarkeit im Finanzstrafrecht verhindern ?
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Aigner / Bräumann / Kofler / Tumpel,
Vertretbare Rechtsansicht
Spektrum der Steuerwissenschaften und des Außenwirtschafts-
rechts
Aufsatz

Abstract
Angesichts eines in seiner Komplexität nicht nachlas-
senden Steuerrechts und steigender politscher Bemü-
hungen zum Vorgehen gegen Steuerbetrug und aggres-
sive Steuergestaltungen ist mit einer zunehmenden 
Bedeutung des Finanzstrafrechts zu rechnen. Zu den 
beliebtesten Verteidigungsstrategien der Beschuldig-
ten in derartigen Verfahren zählt die Berufung auf die 
Vertretbarkeit einer eigenen, aus Sicht der Behörde 
aber letztlich zu einer Abgabenverkürzung führenden 
Rechtsansicht. Im günstigsten Fall führt dieses Argu-
ment zu einer gänzlichen Straffreiheit. Einschlägige 
VwGH-Entscheidungen zeigen jedoch, dass Steuer-
pflichtige mit dieser Strategie nur selten durchdringen 
und Anwendungsbereich sowie Grenzen der » vertretba-
ren Rechtsansicht « im Finanzstrafrecht oftmals Unsi-

cherheiten auszulösen scheinen. Das liegt nicht zuletzt 
daran, dass diese Figur im allgemeinen Strafrecht in 
dieser Form nicht existiert und auch ihre Einordnung 
in die allgemeine Strafrechtsdogmatik nicht ganz un-
problematisch ist. Dieser Beitrag richtet sich bewusst 
an mit dem Strafrecht weniger vertraute Anwender des 
Steuerrechts und umreißt die wesentlichen Eckpunkte 
der » vertretbaren Rechtsansicht « und die tatsächliche 
Möglichkeit, damit Straffreiheit zu erlangen, besonders 
im Lichte der Judikatur VwGH. Dabei zeigt sich, dass 
die » Vertretbarkeit « im Wesentlichen keine Frage der 
methodisch-inhaltlichen Qualität einer Rechtsausle-
gung, sondern des Grades des eigenen Vertrauens oder 
» Vertrauendürfens « auf deren Richtigkeit ist.

Schlagworte
Finanzstrafrecht, vertretbare Rechtsansicht, Vorsatz, 
Irrtum
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I.  �Einleitung

Die » vertretbare Rechtsansicht « gehört zu den Dauer-
brennern im Finanzstrafrecht. Eine Vielzahl höchst-
gerichtlicher Entscheidungen belegt, dass die Beru-
fung auf eine solche vertretbare Rechtansicht quasi 
zum Standardrepertoire der Verteidigungsmöglich-
keiten eines Steuerpflichtigen in derartigen Verfahren 
zählt. Diese Beliebtheit ist in zweierlei Hinsicht leicht 
verständlich. Akzeptiert die Behörde oder das Gericht 
nämlich, dass ein abgabenrechtliches Fehlverhalten 
des Steuerpflichtigen lediglich auf die Befolgung einer 
als vertretbar anzuerkennenden Auslegungsvariante 
des Steuerrechts zurückgeht, entfällt im günstigsten 
Fall der gesamte Unrechtsvorwurf und der Steuerpflich-
tige bleibt völlig straffrei. Zugleich stehen gerade Ver-
treter der beratenden Berufe vor dem Dilemma eines 
in seiner Komplexität und Auslegungsbedürftigkeit 
steigenden Abgabenrechts, dessen legale Spielräume 
sie als Berater des Steuerpflichtigen möglichst zu des-
sen Gunsten ausreizen sollten. Vor dieser Ausgangslage 
überrascht kaum, dass Anwendungsbereich und Fol-
gen einer » vertretbaren Rechtsansicht « vom eher praxi-
sorientierten Schrifttum üblicherweise relativ großzü-
gig interpretiert werden.1

Der Blick in die jüngere Judikatur zeigt jedoch, dass 
dem Einwand einer » vertretbaren Rechtsansicht « ( ins-
besondere beim VwGH ) kaum je Erfolgsaussichten 
beschienen sind. Das mag angesichts des erwähnten 
Meinungsstands im Schrifttum und auch angesichts 
älterer, für den Steuerpflichtigen milderer Judikatur  2 
( auf welche sich dieses Schrifttum oftmals stützt ) ver-
wundern. Trotz der möglichen Folgeschwere für einen 
finanzstrafrechtlich Beschuldigten scheinen gerade in 
diesem heiklen Bereich grundlegendes Konzept und 
Rechtswirklichkeit auseinanderzugehen. Das liegt 
nicht zuletzt daran, dass der Gedanke einer » vertret-
baren Rechtsansicht « im allgemeinen Strafrecht in 
dieser Form nicht existiert und dessen Einordnung in 
die strafrechtliche Dogmatik nicht ganz unproblema-
tisch ist. Die » vertretbare Rechtsansicht « wird daher 
( teilweise ohne genaue Abgrenzung ) in unterschiedli-
chen strafrechtlichen Zusammenhängen diskutiert. Er-
schwerend tritt hinzu, dass die Gerichte oftmals nicht 

1	 IdS allen voran Leitner  /  Toifl  /  Brandl, Österreichisches Finanz-
strafrecht 3 ( 2008 ) Rz 331 ff; etwas zurückhaltender bereits in der 
Folgeauflage Kahl  /  Kert in Leitner  /  Brandl  /  Kert ( Hrsg ), Hand-
buch Finanzstrafrecht 4 ( 2017 ) Rz 572 ff; weiters etwa Fraber-
ger  /  Eberl, Ausländische Stiftung und Abgabenhinterziehung  – 
Automatismus oder Einzelfallanalyse ? GeS  2009, 275 ( 277 ); 
Fraberger  /  Petritz  /  Eberl, VwGH und OGH zu ausländischen Stif-
tungen: ( In- ) Transparenz – das ist hier die Frage … taxlex 2009, 
390 ( 392 ).

2	 Siehe allen voran VfGH 3.  7.  1965, B 59  /  64; VwGH  7.  12.  1982, 
82  /  14  /  0088.

deutlich darlegen, in welchem Beurteilungszusammen-
hang sie die Berufung des Beschuldigten auf eine ver-
tretbare Rechtsansicht konkret würdigen. Gerade für 
einen eher im Abgabenrecht verwurzelten Rechtsan-
wender kann diese Situation unbefriedigend wirken: 
Die für ihn alltägliche Tätigkeit der Auslegung des Steu-
errechts wird später ( wider Erwarten ) in einem ihm we-
nig vertrauten Argumentationszusammenhang als Teil 
einer strafbaren Handlung qualifiziert.

Dieser Beitrag richtet sich bewusst an die schwer-
punktmäßig im Bereich des Steuerrechts Tätigen und 
möchte die » vertretbare Rechtsansicht « und ihre Mög-
lichkeiten und Grenzen im Finanzstrafrecht nach dem 
aktuellen Stand der Judikatur in leicht zugänglicher 
Kürze darlegen. Bewusst wird dabei auf eine allzu tiefe 
Auseinandersetzung mit der gesamten dahinterste-
henden Strafrechtsdogmatik verzichtet; Ziel ist viel-
mehr die nachvollziehbare Einordnung der » vertretba-
ren Rechtsansicht « in die Beurteilung einer möglichen 
Strafbarkeit und eine Darstellung der wesentlichen 
Eckpunkte und Weichenstellungen dabei. Da nicht nur 
die Komplexität des Steuerrechts selbst, sondern auch 
das Vorgehen gegen » Steuerbetrug « ( wie etwa auch im 
Zuge der Steuerreform 2015  /  2016 betont wurde ) 3 stetig 
ansteigen wird, ist auch mit einer steigenden Zahl an 
Fällen zu rechnen, in welchen die Vertretbarkeit einer 
Rechtsansicht aus finanzstrafrechtlicher Sicht maßgeb-
lich sein wird.

II.  �Die dogmatische Bedeutung  
der vertretbaren Rechtsansicht  
gerade im Finanzstrafrecht

Die Frage nach der » Vertretbarkeit « einer Rechtsan-
sicht und ihren Konsequenzen kann durchaus als spe-
zifisches Problem des Steuer- und Finanzstrafrechts 
betrachtet werden, wenngleich diese Figur auch in an-
deren Rechtsbereichen, etwa dem Amtshaftungs- oder 
Wettbewerbsrecht 4 eine Rolle spielt. Zwei Aspekte he-
ben es jedoch im Steuerbereich besonders heraus: 
Erstens sind dies die weitreichenden Folgen, die mit 
einer Beurteilung einer Rechtsansicht als vertretbar 
einhergehen können. Im äußersten Fall entscheidet 
diese Weichenstellung zugleich über die Strafbarkeit 
bzw umgekehrt Straffreiheit eines Steuerpflichtigen 
nach dem FinStrG 5 oder grenzt zumindest vorsätzli-

3 	 Siehe 129  /  ME BlgNR 25. GP Vorblatt 1.
4	 Siehe dazu Kodek in Rummel  /  Lukas ( Hrsg ), ABGB 4 ( 2015 ) § 2 

Rz 21.
5	 Die Ausführungen in diesem Beitrag konzentrieren sich ver-

bal auf das FinStrG, welches den Kernbestand des Finanz-
strafrechts bildet. Einzelne Steuerarten, wie insbesondere die 
Kommunalsteuer, sehen dem FinStrG nachgebildete Strafbe-
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ches von fahrlässigem Verhalten ab ( was nicht zuletzt 
im Hinblick auf deutlich unterschiedliche Strafmaße  6 
relevant ist ). Auch im Bereich des allgemeinen steuer-
lichen Verfahrensrechts kann die Befolgung einer ver-
tretbaren Rechtsansicht günstige Auswirkungen für 
den Steuerpflichtigen haben und beispielsweise man-
gels Verschuldens eine Herabsetzung von Säumniszu-
schlägen nach § 217 Abs 7 BAO ermöglichen 7 oder eine 
Inanspruchnahme im Haftungswege wegen schuldhaf-
ten Verhaltens ( zB nach § 9 Abs 1 BAO ) ausschließen.8

Zweites hebt sich gerade das Finanzstrafrecht vom 
allgemeinen Strafrecht durch den weitreichenden Ein-
satz von » Blankettstraftatbeständen « ab. Die Vorausset-
zungen der Strafbarkeit ergeben sich bei solchen Blan-
kettstraftatbeständen nicht alleine aus der eigentlichen 
Strafnorm selbst. Stattdessen wird auf eine oder eine 
Reihe außerstrafrechtlicher Regelungen verwiesen, de-
ren Verletzung jedoch zugleich Tatbestandsmerkmal 
der Strafnorm und damit zwingende Voraussetzung ei-
ner Strafbarkeit ist. Eine Abgabenhinterziehung nach 
§ 33 Abs 1 FinStrG verwirklicht nach dem Gesetzestext 
beispielsweise nur, wer eine ( in dieser Norm selbst nicht 
näher beschriebene ) abgabenrechtliche Anzeige-, Of-
fenlegungs- oder Wahrheitspflicht verletzt. Der Verstoß 
gegen eine derartige Verpflichtung aus dem allgemei-
nen Steuerrecht wird durch diesen gesetzlichen Blan-
kettverweis zum notwendigen Element des Straftatbe-
stands.

Diese eigentlich außerhalb des Strafrechts liegende 
Pflichtverletzung muss für eine Strafbarkeit nicht nur 
objektiv vorliegen, sondern auch subjektiv vom Vor-
satz des Täters umfasst sein ( oder ihm zumindest ein 
diesbezüglicher Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht wer-
den können ). Mit den Worten des Gesetzes: Für die 
Verwirklichung eines finanzstrafrechtlichen Vorsatz-
delikts muss der Täter iSv § 8 Abs 1 FinStrG zumindest 
ernstlich für möglich halten, mit seinem Verhalten eine 
konkrete steuerliche Pflicht zu verletzen, und sich mit 
dieser Verletzung abgefunden, dh sein ( steuer- ) rechts-

stimmungen vor, welche jedoch nicht nach dem FinStrG, son-
dern dem ( allgemeinen ) VStG vollzogen werden ( siehe zB § 15 
Abs 4 KommStG ). Die dortige Bestimmung zur Schuld ( § 5 
VstG ) wird jedoch vom VwGH in abgabenrechtlichen Fällen 
im Lichte der Begriffswelt und Vorgangsweise des FinStrG 
ausgelegt, sodass sich im Hinblick auf die mögliche Bedeu-
tung einer » vertretbaren Rechtsansicht « keine wesentlichen 
Abweichungen ergeben dürften ( siehe zB VwGH 19.  12.  2001, 
2001  /  13  /  0064 ).

6	 Vgl etwa § 33 Abs 5 FinStrG ( Abgabenhinterziehung: Geldstrafe 
bis zum zweifachen Verkürzungsbetrag und Haftstrafte bis zu 
zwei Jahren ) mit § 34 Abs 3 FinStrG ( Grob fahrlässige Abgaben-
verkürzung: Geldstrafe bis zum einfachen Verkürzungsbetrag ).

7	 Siehe VwGH 6.  4.  2016, Ro  2016  /  16  /  0007; VwGH 19.  12.  2001, 
99  /  13  /  0035; vgl auch Fellner, FinStrG ( 20. Lfg, 09  /  2015 ) § 9 
Rz 19 ff; Leitner  /  Toifl  /  Brandl, Österreichisches Finanzstraf-
recht 3 ( 2008 ) Rz 331 ff.

8	 Vgl dazu etwa VwGH 30.  6.  2010, 2007  /  13  /  0047.

widriges Verhalten dennoch bewusst gesetzt haben.9 
Fehlt ein derartiger Vorsatz, kommt stattdessen bei den 
meisten Delikten eine Bestrafung wegen Fahrlässigkeit 
in Betracht. Dafür muss dem Steuerpflichtigen iSv § 8 
Abs 2 FinStrG vorgeworfen werden können, die ihm zu-
mutbare Sorgfalt bei der Befolgung seiner steuerlichen 
Pflichten ( etwa auch im Hinblick auf die Rechtsanwen-
dung ) außer Acht gelassen zu haben.

Das Steuerrecht und die sich aus ihm ergebenden 
Pflichten sind nunmehr aber – wie alleine die ausführ-
lichen Richtlinien des BMF zu den wichtigsten Steu-
erarten belegen  – eine umfassende, in sich komplexe 
Materie mit eigener Dogmatik und zahlreichen Ausle-
gungs- sowie Anwendungsspielräumen, was entspre-
chend häufig zu rechtlichen Graubereichen führt. Ge-
rade vor diesem Hintergrund wird oft nicht leicht zu 
beantworten sein, ob ein Rechtsunterworfener tatsäch-
lich bewusst oder zumindest sorgfaltswidrig eine steu-
erliche Pflicht missachtet hat und daher ( bei Erfüllung 
der weiteren Voraussetzungen ) finanzstrafrechtlich be-
langt werden kann oder – umgekehrt – trotz Einhaltung 
der gebotenen Sorgfalt schlicht nicht erkannt hat, das 
Steuerrecht falsch anzuwenden. Ohne Schuldvorwurf, 
also Vorsatz oder Fahrlässigkeit, im Hinblick auf die 
steuerliche Pflichtverletzung als finanzstrafrechtliches 
Tatbestandsmerkmal entfällt aber jedwede Strafbarkeit.

Auch im allgemeinen Strafrecht ergibt sich vielfach 
das Problem, ob der Vorsatz eines Täters wirklich die 
Erfüllung sämtlicher gesetzlicher Tatbestandsmerk-
male in ihrem vollen normativen Gehalt nach dem da-
hinterstehenden juristischen Verständnis abdeckt ( er 
also beispielsweise begreift, dass das von ihm gewollte 
Handeln eine » Verletzung am Körper «, » fremde Sa-
che « oder » Urkunde « im strafrechtlichen Sinne mitein-
schließt ). Bei den gesellschaftlich weithin bekannten 
und akzeptierten Rechtsgütern, welche das allgemeine 
Strafrecht schützt, gelangt jedoch der Hilfsgriff einer 
» Parallelwertung in der Laiensphäre « zum Einsatz: 
Als Vorsatz genügt, dass der Täter den generellen so-
zialen Gehalt dieser Tatbestandselemente erfasst und 
die dementsprechenden Wertungen des Gesetzes lai-
enhaft nachvollzieht, ohne eine präzise juristische Ein-
ordnung vorzunehmen. Vereinfacht gesagt wird hierbei 
eine Art generelles Unrechtsbewusstsein angenommen. 
Je weiter das strafrechtliche geschützte Rechtsgut aller-
dings von der alltäglichen Lebensrealität entfernt ist 
und sich verstärkt aus einem abstrakten und komple-
xen eigenen Normensystem ergibt, desto weniger leicht 
kann ein solches zumindest laienhaftes wertungsglei-
ches Verständnis eines Täters unterstellt werden. Das 

9	 Vgl dazu auch Madl in Leitner  /  Brandl  /  Kert ( Hrsg ), Handbuch 
Finanzstrafrecht 4 ( 2017 ) Rz 236 f; Reger in Reger   /   Nordmeyer  /  Ha-
cker  /  Kuroki ( Hrsg ), FinStrG I 4 ( 2013 ) § 9 Rz 5a.
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trifft aber wohl gerade auf das Steuerrecht zu. Ein sozial 
allgemein bekannter Bedeutungsgehalt und eine dem-
entsprechend auch laienhaft nachvollziehbare Wertung 
werden bei einzelnen abgabenrechtlichen Pflichten ( je-
denfalls im Detail ) vielfach nicht existieren. Von einem 
Steuerpflichtigen ohne einschlägige Fachausbildung 
kann in solchen Konstellationen kaum ohne Weite-
res angenommen werden, dass ihm jedwede abgaben-
rechtliche Pflichtverletzung als solche begreiflich und 
damit unproblematisch vom Tatvorsatz umfasst war.10

Gerade dieses beiden, im FinStrG deutlich her-
vortretenden strafrechtlichen Besonderheiten  – der 
Schuldvorwurf, der sich über den Blankettverweis 
auch auf die Verletzung des Steuerrechts erstrecken 
muss, sowie eine oftmals nicht anzunehmende laien-
hafte Nachvollziehbarkeit dessen Wertungen  – erlau-
ben den Rückgriff auf eine vertretbare Rechtsansicht 
als » Verteidigungsstrategie « zugunsten des Steuer-
pflichtigen. Dessen Abgabenverkürzung im Rahmen 
einer vorgeworfenen Abgabenhinterziehung § 33 Abs 1 
FinStrG kann beispielsweise lediglich darauf zurückzu-
führen sein, dass er bestehende Auslegungsspielräume 
des Steuerrechts abweichend von der späteren Ansicht 
der Abgabenbehörde zu seinen Gunsten interpretiert 
hat. Weil aber eben einzelne steuerliche Pflichten, an-
ders als etwa der Schutz der körperlichen Unversehrt-
heit oder fremden Vermögens, in ihren Wertungen 
nicht allgemein sozial anerkannt sind, kann daraus al-
leine nicht schon ein allgemeiner Schuldvorwurf iSe für 
möglich gehaltenen, aber sehenden Auges in Kauf ge-
nommenen oder sorgfaltswidrigen Verletzung des Steu-
errechts abgeleitet werden. Die Behörde ( bei der auch 
abseits des gerichtlichen Strafverfahrens diesbezüglich 
die Beweislast liegt ) 11 hat im Einzelfall nicht nur festzu-
stellen, welcher Rechtsbruch durch den Steuerpflichti-
gen erfolgt ist, sondern auch in welcher Qualität ihm 
dies vorgeworfen werden kann, um einen strafrechtlich 
relevanten Vorsatz oder Fahrlässigkeit im Hinblick auf 
diesen Rechtsbruch annehmen zu können.

An diesem Punkt ergibt sich schließlich der » He-
bel «, an welchem mit der Befolgung einer vertretbaren 
Rechtsansicht argumentativ angesetzt werden kann. 
Wer bei seinem Handeln keinen Rechtsbruch im Sinne 
hatte, sondern unter Anwendung der ihm zumutbaren 
Sorgfalt lediglich einen Graubereich der Rechtsausle-
gung anders als die Abgabenbehörde interpretativ aus-
gefüllt hat, dem kann aus dem eingetretenen Ergeb-

10	 Siehe zu diesen Gedanken auch Cernusca, Zur Unterscheidung 
von Tatbestands- und Verbotsirrtum bei Blankettstrafnor-
men, ÖJZ 2015, 737 ( 741 ); Seiler, » Unkenntnis schützt nicht vor 
Strafe «, ÖStZ 2006, 366 ( 366 ); Kahl  /  Kert in Leitner  /  Brandl  /  Kert 
( Hrsg ), Handbuch Finanzstrafrecht 4 ( 2017 ) Rz 574.

11	 Siehe dazu Stetsko in Leitner  /  Brandl  /  Kert ( Hrsg ), Handbuch Fi-
nanzstrafrecht 4 ( 2017 ) Rz 2564.

nis alleine kein Schuldvorwurf gemacht werden. Diese 
» Schutzwirkung « kann sich aber freilich nicht aus jeder 
( theoretisch noch so schwach begründeten ) Einzelaus-
legung von Steuergesetzen ergeben, zumal ein gewisser 
Grad an Auslegungsbedürftigkeit fast in jedem Sachver-
halt auftreten wird. Die strafrechtliche Aufmerksamkeit 
gilt daher weniger der Rechtsansicht als solcher, son-
dern vielmehr deren » Vertretbarkeit «. Die Schuldprü-
fung verlagert daher ihren Schwerpunkt: Nicht mehr 
die steuerliche Pflichtverletzung an sich, sondern die 
Art, wie der Steuerpflichtige zu der von ihm offenbar be-
folgten Rechtsansicht gelangt ist und an ihr festgehal-
ten hat, rückt ins Zentrum der strafrechtlichen Schuld-
frage.

Das zeigt aber bereits, dass die vertretbare Rechts-
ansicht kein » Allheilmittel « gegen eine Strafbarkeit 
sein kann. Nur wenn der Steuerpflichtige glaubwür-
dig nicht für möglich gehalten hat, mit seiner Ausle-
gung die Steuerrechtsordnung zu verletzen, oder die 
erkannte Möglichkeit der Rechtswidrigkeit seiner Aus-
legung nicht » sehenden Auges « in Kauf genommen hat, 
kann ihm kein Vorsatz angelastet werden. Bewusst ge-
wählte » abenteuerliche « oder » kreative « Auslegungsva-
rianten können aber vor dem Hintergrund dieses recht 
weitreichenden Vorsatzbegriffs im österreichischen 
Strafrecht ( § 8 Abs 1 FinStrG gleichlautend mit § 5 Abs 1 
StGB ) nicht zur völligen Schuldlosigkeit führen, selbst 
wenn eine derartige Auslegung etwa von einer Stimme 
im Schrifttum gestützt wird. Das tradierte Schlagwort 
von der einfachen » Vertretbarkeit « einer Rechtsansicht 
ist insofern irreführend.

Auch wenn der Steuerpflichtige die mögliche 
Rechtsirrigkeit der von ihm befolgten Auslegungsvari-
ante tatsächlich nicht in Betracht gezogen ( oder sich 
mit dieser nicht abgefunden ) hat, kann die Strafbar-
keit noch auf einen Fahrlässigkeitsvorwurf iSv § 8 Abs 2 
FinStrG gestützt werden: Für eine völlige Straffreiheit 
muss er bei der von ihm gewählten Variante der Rechts-
auslegung die von ihm objektiv erwartbare und ihm 
auch subjektiv zumutbare Sorgfalt angewandt haben. 
Das geht auch aus den Wertungen des § 9 FinStrG deut-
lich hervor: Wer irrt, kann nur dann straffrei bleiben, 
wenn der Irrtum » entschuldbar « ist, und haftet um-
gekehrt für Fahrlässigkeit, wenn der Irrtum » unent-
schuldbar « ist. Wenngleich sich diese Bestimmung nur 
schwer präzise in die allgemeinen Kriterien der Straf-
barkeit einarbeiten lässt ( dazu im Folgeabschnitt ), zeigt 
sie doch deutlich, dass auch das » gutgläubige « Befol-
gen einer letztlich unzutreffenden Rechtsansicht nicht 
stets vor Strafe schützt.

Zusammenfassend ist zur generellen dogmatischen 
Bedeutung und Verankerung der » vertretbaren Rechts-
ansicht « im Finanzstrafrecht Folgendes festzuhalten: 
Dass eine Berufung auf selbige überhaupt zur Straffrei-
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heit führen kann, liegt an der Natur des Finanzstraf-
rechts, welches  – anders als weite Teile des allgemei-
nen Strafrechts  – an Verletzungen des Abgabenrechts 
als komplexes und in seinen Wertungen ( zumindest im 
Hinblick auf einzelne Vorschriften ) nicht allgemein so-
zial anerkanntes Schutzgut anknüpft. Einem steuerli-
chen Laien kann daher nicht per se unterstellt werden, 
sich der Tatbestandsmäßigkeit und des Unrechtsge-
halts einer von ihm objektiv begangenen Steuerrechts-
widrigkeit bewusst gewesen zu sein. Wenn die Hand-
lungen des Steuerpflichtigen daher lediglich auf eine 
( nicht völlig unbegründete ) Auslegung steuerlicher 
Normen zurückzuführen sind, muss ein strafrechtli-
cher Schuldvorwurf schon bei dessen Rechtsauslegung 
ansetzen. An dieser Stelle ist sodann zu hinterfragen, 
ob er die Fehlerhaftigkeit seiner Interpretation ernst-
lich für möglich und diese Möglichkeit sehenden Auges 
in Kauf genommen ( und daher vorsätzlich gehandelt )  
oder bei der Auslegung womöglich nicht die von ihm 
objektiv erwartbare und subjektiv zumutbare Sorgfalt 
angewandt ( und daher fahrlässig gehandelt ) hat. Das 
Schlagwort einer » vertretbaren Rechtsansicht « ist da-
her insofern irreführend, als genau betrachtet nicht die 
objektiv-methodische Qualität der vom Steuerpflich-
tigen vertretenen Auffassung strafrechtlich entschei-
dend ist. Sie dient allerdings als starkes Indiz dafür, wie 
sehr er sich auf seine Vorgangsweise verlassen konnte 
bzw wie glaubhaft die Überzeugung von der Richtigkeit 
dieser eigenen Ansicht ist.

Der folgende Abschnitt wird diese Gedanken im 
Lichte der dazu ergangenen Judikatur des VwGH noch-
mals systematisch anhand strafrechtlicher Fallprü-
fungsgedanken sortieren und die möglichen » Eingriffs-
punkte « einer » vertretbaren Rechtsansicht « darlegen.

III.  �Die konkreten Ansatzpunkte einer 
» vertretbaren Rechtsansicht « bei 
der Beurteilung einer möglichen 
finanzstrafrechtlichen Strafbarkeit 
nach der Judikatur des VwGH 12

Die im vorigen Abschnitt umrissenen dogmatischen 
Überlegungen zeigen, dass das Argument einer » ver-

12	 Anmerkung: Leitlinie dieses Beitrags ist vor allem die Judika-
tur des VwGH. Die Judikatur des OGH zu finanzstrafrechtli-
chen Irrtumsproblemen ist weniger zahlreich und ( nicht zu-
letzt aufgrund des konkreten Rechtsmittelsystems der StPO ) 
stärker kasuistisch vom jeweiligen Sachverhalt und den kon-
kret erhobenen Rechtsmitteln geprägt. Dabei steht kaum je 
wirklich die Frage einer » vertretbaren Rechtsansicht « nach all-
gemeinen Kriterien im Vordergrund, sodass noch keine durch-
gängige, eigenständige Linie erkennbar wäre. Der OGH be-
gründet seine Entscheidungen in konkreten Fällen meistens 
relativ knapp und eher mit Rückgriff auf die allgemeine straf-

tretbaren Rechtsansicht « vor allem auf Ebene des 
strafrechtlichen Schuldvorwurfs ansetzen muss. Das 
impliziert aber bereits einen ersten wichtigen Zwi-
schenschritt: Die Vertretbarkeit einer vom Steuerpflich-
tigen befolgten Rechtsansicht vermag nichts daran zu 
ändern, dass er objektiv ein strafrechtlich sanktionier-
bares, steuerliches Fehlverhalten gesetzt hat.

Im Schrifttum findet allerdings eine Debatte darü-
ber statt, ob die Befolgung einer vertretbaren Rechts-
ansicht nicht bereits aus objektiver Sicht die Offenle-
gungspflichten des Steuerpflichtigen begrenzen und 
folglich mangels Pflichtverletzung die Erfüllung von 
Hinterziehungstatbeständen von vorneherein aus-
schließen kann. Anders ausgedrückt: Ist eine Abga-
benverkürzung darauf zurückzuführen, dass der Steu-
erpflichtige Sachverhaltselemente » verschwiegen « hat, 
welche zwar nach Meinung der Behörde, nicht aber 
nach seiner eigenen – vertretbaren – Rechtsansicht für 
eine Beurteilung der Abgabenhöhe erforderlich waren, 
soll ihm unter Umständen nicht einmal objektiv eine 
Hinterziehungshandlung angelastet werden können.13 
In der höchstrichterlichen Judikatur spiegelt sich diese 
Diskussion indes nicht wider. Der VwGH 14 scheint sich 
für eine Strafbarkeit auf Ebene des objektiven Tatbe-
stands im Allgemeinen zumindest implizit damit zu be-
gnügen, dass eine Abgabenverkürzung stattgefunden 
hat und diese auf vom Steuerpflichtigen verursachte, 
mangelnde Tatsachenkenntnis der ursprünglichen Ab-
gabenbehörde über für die korrekte Steuererhebung re-
levante Sachverhaltselemente zurückzuführen ist. Das 
bedeutet aber nicht zugleich eine uferlos weite Offen-
legungspflicht nach den Vorstellungen der Behörde bei 
ansonsten direkt drohender Strafbarkeit. Der VwGH 
unterscheidet nämlich durchaus danach, ob dem Steu-
erpflichtigen ein Vorwurf im Hinblick darauf gemacht 
werden kann, die von seiner eigenen Meinung abwei-
chende Rechtsansicht der Behörde nicht gekannt oder 

rechtliche Irrtumslehre im Zusammenhang mit dem Strafpro-
zessrecht ( siehe exemplarisch OGH 5.  4.  2017, 13 Os 112   /   16 v; 
OGH 17.  6.  2010, 13  Os  11  /  10g ). Gegenwärtig sind jedoch auch 
keine Hinweise ersichtlich, dass hier im Ergebnis Auffassungs-
unterschiede zwischen den Gerichten bestehen würden.

13	 Dazu ausführlich und mwN Kahl  /  Kert in Leitner  /  Brandl  /  Kert 
( Hrsg ), Handbuch Finanzstrafrecht 4 ( 2017 ) Rz 569 ff; 
Brandl  /  Leitner in Leitner  /  Brandl  /  Kert ( Hrsg ), Handbuch Fi-
nanzstrafrecht 4 ( 2017 ) Rz 1353 ff; Kotschnigg in Tannert  /  Kot-
schnigg ( Hrsg ) FinStrG ( 2014 ) § 33 Rz 175; weiters etwa 
Hammerl  /  Wagner, Offenlegungspflicht bei gegenteiliger 
Rechtsansicht der Behörde, RdW  2003, 671; Leitner, Das ab-
gabenrechtliche Vertretbarkeitskalkül: Entschuldbarkeit des 
Verbotsirrtums und abgabenrechtliche Offenlegungspflicht, 
ecolex 3002, 617; Leitner  /  Toifl  /  Brandl, Österreichisches Finanz-
strafrecht 3 ( 2008 ) Rz 807 ff; Toifl, Die vertretbare Rechtsansicht 
im Steuerstrafrecht, taxlex 2010, 208.

14	 Dem Anklang nach dürfte diese Sichtweise des VwGH analog 
vom OGH vertreten werden; siehe OGH 10.  3.  1992, 14 Os 61   /   91; 
dazu etwa Brandl  /  Leitner in Leitner  /  Brandl  /  Kert ( Hrsg ), Hand-
buch Finanzstrafrecht 4 ( 2017 ) Rz 1358.
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im Rahmen seiner Offenlegungshandlungen bewusst 
ignoriert zu haben.15 Die vom Schrifttum vertretene 
Einschränkung der ( objektiven ) Offenlegungspflich-
ten würdigt der Gerichtshof damit inhaltlich erst nach-
folgend auf Ebene des ( subjektiven ) Schuldvorwurfs. 
Nochmals zugespitzt formuliert: Wer der Abgabenbe-
hörde nicht jene Informationen offenlegt, welche diese 
für eine unverkürzte Vorschreibung oder Einhebung 
der Abgaben benötigte, verwirklicht ein objektives 
Unrecht. Das bedeutet aber nicht automatisch, dabei 
auch schuldhaft iSv Vorsatz oder Fahrlässigkeit nach 
§ 8 FinStrG gehandelt zu haben und daher strafbar zu 
sein. Auf dieser Ebene kann die Befolgung einer » ver-
tretbaren Rechtsansicht « nach wie vor zum Entfall der 
drohenden Strafbarkeit führen. Wurden der Behörde 
gegenüber aber alle Sachverhaltselemente offengelegt, 
welche diese für ihre eigene rechtliche Beurteilung be-
nötigt hatte, so fehlt es in aller Regel umgekehrt tatsäch-
lich bereits an einem objektiv strafwürdigen Verhalten, 
selbst wenn der Steuerpflichtige im Verfahren mit sei-
ner eigenen Rechtsansicht durchdringen möchte. In 
diesem Fall stellt sich das Problem einer » vertretbaren 
Rechtsansicht « nach finanzstrafrechtlichem Verständ-
nis von vorneherein nicht.

Bei Beurteilung der Verwirklichung des subjekti-
ven Tatbestands ( also des Schuldvorwurfs ) kann die 
» vertretbare Rechtsansicht « auch nach der höchstrich-
terlichen Judikatur den entscheidenden Unterschied 
ausmachen: Hat sich ein Steuerpflichtiger bei einem 
von der Behörde und  /  oder den Gerichten später objek-
tiv als rechtsunrichtig eingestuften Verhalten an einer 
solchen orientiert, kann ihm unter Umständen selbst 
im Falle einer erfolgten Abgabenverkürzung von vorn-
eherein kein Verschulden ( nicht einmal Fahrlässigkeit ) 
zur Last gelegt werden.16 Dadurch entfällt der für eine 
Strafbarkeit notwendige Schuldvorwurf zur Gänze. Wel-
che Anforderungen eine Rechtsansicht erfüllen muss, 
um in diesem gänzlich schuld- und strafausschließen-
den Sinne als vertretbar zu gelten, wird von der Recht-
sprechung sehr kasuistisch und meist ohne ausführli-
chere Begründung beantwortet. Das liegt nicht zuletzt 
daran, dass die methodisch-juristische Qualität der ent-
sprechenden Rechtsauslegung für die » Vertretbarkeit « 
in diesem Zusammenhang zwar ein wichtiges Indiz 
darstellt und vor allem darlegt, ob der Steuerpflichtige 
mit der erforderlichen Sorgfalt ( für den Ausschluss ei-
ner Fahrlässigkeitsschuld ) vorgegangen ist. Das letzt-
lich ausschlaggebende Moment ergibt sich jedoch nicht 
schon auf Basis der Qualität oder Begründetheit der ver-

15	 Siehe vor allem VwGH 19.  12.  2001, 2001  /  13  /  0064; VwGH 
30.  6.  2010, 2007  /  13  /  0047.

16	 Ganz ausdrücklich etwa UFS 17.  11.  2010, RV  /  3310-W  /  09; auch 
etwa OGH 18.  1.  1989, 1 Ob 2   /   89.

tretenen Ansicht,17 sondern auf der subjektiven Ebene 
des Schuldvorwurfs und kann dort in zwei strafrechtli-
chen Ausprägungen auftreten.

Einerseits kann das Handeln eines Steuerpflichti-
gen in Befolgung einer vertretbaren Rechtsansicht im 
Sinne der bisherigen Darstellungen und der älteren 
Rechtsprechung schon dazu führen, dass ihm keinerlei 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann 
und somit mangels Unrechtsverwirklichung von vorn-
eherein kein strafbarer Tatbestand verwirklicht wurde. 
Den Steuerpflichtigen konnte in diesen Fällen weder 
eine zumindest bewusst in Kauf genommene Falschan-
wendung des Steuerrechts noch die Nichteinhaltung 
der ihnen objektiv-subjektiv zumutbaren Sorgfalt bei 
der Rechtsanwendung vorgeworfen werden. Ihnen war 
weder bekannt noch hätte ihnen ( bei Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt ) bekannt sein müssen, dass die Ab-
gabenbehörde später eine andere Rechtsauffassung als 
sie vertreten würde und damit zu einer höheren Steuer-
schuld gelangen wird.18

Andererseits sind die jüngeren höchstgerichtlichen 
Entscheidungen jedoch davon geprägt, dass der Steu-
erpflichtige die mögliche Unrichtigkeit seiner eigenen 
Rechtsauffassung nach Meinung des Gerichts erkannt 
hatte bzw bei Anwendung der objektiv gebotenen Sorg-
falt erkennen hätte müssen. Damit besteht aber ein 
entsprechender Schuldvorwurf iSv § 8 FinStrG in Form 
von Vorsatz oder Fahrlässigkeit und der Straftatbe-
stand ist vollständig verwirklicht. Allerdings kann ein 
Beschuldigter, obwohl er diese mögliche Unrichtigkeit 
seiner eigenen Rechtsansicht erkannt hat oder erken-
nen hätte müssen, glaubhaft vom letztlichen Zutreffen 
und rechtlichen Obsiegen seiner eigenen Auffassung 
ausgegangen sein ( als Voraussetzung hierfür wird wohl 
durchaus eine grundlegende Anerkennung im Schrift-
tum oder anderweitige juristisch-methodische Stich-
haltigkeit verlangt werden können ).19 Die Schuldfrage 
ist in diesem Fall nach § 9 FinStrG weiter zu beantwor-
ten: 20 War der Steuerpflichtige subjektiv von der Durch-
setzbarkeit seiner ( erkennbar ) unsicheren Rechts-

17	 IdS hat der OGH bereits in einem Urteil ausgeführt, dass die 
Häufigkeit einer steuerlichen Konstruktion und deren Emp-
fehlung durch Fachleute nicht bereits zum Ausschluss ei-
nes finanzstrafrechtlichen Schuldvorwurfs führt; siehe OGH 
13 Os 105   /   08 b EvBl 2009, 515.

18	 IdS ganz besonders VfGH 3.  7.  1965, B 59  /  64; VwGH 7.  12.  1982, 
82  /  14  /  0088.

19	 Geht hingegen der Steuerpflichtige selbst subjektiv nicht von 
der Richtigkeit der von ihm vertretenen Ansicht aus und be-
folgt er sie dennoch, handelt er jedenfalls schuldhaft; siehe 
Kahl  /  Kert in Leitner  /  Brandl  /  Kert ( Hrsg ), Handbuch Finanz-
strafrecht 4 ( 2017 ) Rz 578.

20	 Zum dogmatischen Verhältnis von Schuldvorwurf und Irrtums-
lehre im Hinblick auf § 9 FinStrG siehe etwa Lässig in Höpfel  /  Ratz 
( Hrsg ), WK StGB 2 ( Stand 08  /  2016 ) FinStrG § 9 Rz 1 f; Reger in Re-
ger  /  Nordmeyer  /  Hacker  /  Kuroki ( Hrsg ), FinStrG I 4 ( 2013 ) § 9 Rz 2 ff; 
Seiler, » Unkenntnis schützt nicht vor Strafe «, ÖStZ 2006, 366.
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ansicht überzeugt, so befand er sich in einem Irrtum 
über die Rechtslage. Damit entfällt zumindest der Vor-
wurf eines Vorsatzes ( insofern ist das FinStrG großzü-
giger als das allgemeine Strafrecht im parallelen § 9 
StGB ).21 Für eine mögliche Haftung wegen Fahrlässig-
keit stellt sich die Folgefrage, ob der letztlich zur straf-
baren Handlung führende » objektive « Rechtsirrtum an 
sich entschuldigt werden kann oder aber umgekehrt 
vorwerfbar ist. Hierbei legt der VwGH einen strenge-
ren Maßstab an: Eine plausible Rechtsansicht alleine, 
auch wenn sie von Stimmen in der Literatur gestützt 
wird, genügt nicht, um im eigenen ( wie zuvor ange-
sprochen: erkennbaren ) Irrtum mit entschuldigender 
Wirkung verharren zu können. Vielmehr hat der Be-
troffene Erkundigungen  – notwendigenfalls sogar bei 
der zuständigen Behörde  – einzuholen, ob seine ( als 
zweifelhaft erkannte ) Rechtsansicht aus deren Sicht 
zutreffend ist, und trägt ansonsten das strafrechtliche 
Risiko des Irrtums.22 Auch die bewusst diesen Irrtum 
stützende Meinung der eigenen fachkundigen Berater 
und Rechtsvertreter führt nicht zwangsläufig zu einer 
strafrechtlichen Entschuldigung des Steuerpflichtigen, 
wenn ihm ernstliche Zweifel an der letztlichen Richtig-
keit dieser Rechtsansicht bleiben mussten.23

Da dem VwGH aber trotz dieser jüngeren, tendenzi-
ell strengeren Judikatur, nicht unterstellt werden kann, 
jede von der Meinung der Abgabenbehörden abwei-
chende Rechtsansicht sofort in den Bereich strafbaren 
Handelns zu verschieben,24 ist die Bedeutung der ver-
tretbaren Rechtsansicht im Finanzstrafrecht uE letzt-
lich als eine Art zweistufige Prüfung zu verstehen:

▷▷ Solange ein Abgabepflichtiger nach einer aus sei-
ner Perspektive vertretbaren Rechtsansicht han-
delt, kann ihm von vorneherein kein strafrechtli-
cher Schuldvorwurf gemacht werden, solange er 
sich objektiv auf diese Vertretbarkeit, dh die Rich-
tigkeit seiner Ansicht verlassen kann. Vertretbar idS 
wird eine Rechtansicht sein, die sich innerhalb des 
Wortlauts des Gesetzes bewegt oder zumindest ei-
ner nach plausiblen Gesichtspunkten getroffenen 
Auslegung folgt und nicht ohne stichhaltige Be-
gründung von einem generell anerkannten Norm-

21	 Dazu ausführlich Seiler, » Unkenntnis schützt nicht vor Strafe «, 
ÖStZ 2006, 366 ( 367 ).

22	 Siehe VwGH 23.  12.  1991, 88  /  17  /  0010; VwGH 19.  12.  2001, 
2001  /  13  /  0064; VwGH 27.  3.  2002, 99  /  13  /  0027; VwGH 2.  4.  2009, 
2007  /  16  /  0096; VwGH 26.  8.  2009, 2007  /  13  /  0024; VwGH 28.  3.  2011, 
2011  /  17  /  0039; im Schrifttum etwa Fellner, FinStrG ( 20. Lfg, 
September 2015 ) § 9 Rz 19 ff; Hammerl  /  Wagner, Offenlegungs-
pflicht bei gegenteiliger Rechtsansicht der Behörde, RdW 2003.

23	 Siehe VwGH 24.  6.  2004, 2004  /  15  /  0024; vgl etwa Reger in Re-
ger  /  Nordmeyer  /  Hacker  /  Kuroki ( Hrsg ), FinStrG  I 4 ( 2013 ) § 9 
Rz 13 ff.

24	 Vgl Kahl  /  Kert in Leitner  /  Brandl  /  Kert ( Hrsg ), Handbuch Finanz-
strafrecht 4 ( 2017 ) Rz 577.

verständnis, etwa gemäß höchstrichterlicher Recht-
sprechung, abweicht.25 Bei der Frage, inwiefern der 
Betroffene ein solch generelles Normverständnis 
kennen muss, wird darauf abzustellen sein, wel-
cher Sorgfaltsmaßstab im konkreten Fall angelegt 
werden kann. Einem Abgabepflichtigen ohne ein-
schlägige Spezialkenntnisse wird ein Wissen über 
die höchstrichterliche Judikatur zu nicht ganz einfa-
chen Auslegungsfragen etwa nicht zugemutet wer-
den können.26

▷▷ Dieser quasi absolute Schutz einer vertretbaren 
Rechtsansicht, welche schon grundsätzlich ein 
strafbegründendes Unrecht ausschließt, ist jedoch 
von vorneherein nicht gegeben, wenn sich der Abga-
bepflichtige bewusst entgegen dem Gesetzeswort-
laut verhält.27 Das gilt auch, wenn er aufgrund plau-
sibler Argumente von einer Verfassungswidrigkeit 28 
oder mangelnden Unionsrechtskonformität 29 der 
verletzten Norm ausgeht. In diesen Fällen durfte er 
sich von vorneherein nicht auf das zweifellose Zu-
treffen seiner eigenen Auslegung verlassen.

▷▷ Außerdem endet die mangelnde Vorwerfbarkeit ei-
ner sich nachträglich als unrichtig erweisenden 
Rechtsansicht spätestens, sobald dem Abgabe-
pflichtigen diese mögliche Unrichtigkeit, also die 
Irrtumsgefahr seiner eigenen Ansicht bekannt wird. 
Das ist nach der bisherigen VwGH-Judikatur etwa 
der Fall, wenn dem Betroffenen die gegen seine 
Ansicht stehende Rechtsmeinung der zuständi-
gen Abgabenbehörde ( auch im Verfahren für einen 
weiteren Steuerzeitraum ) bescheidmäßig bekannt 
gegeben 30 oder er mit verfahrensleitender Verfü-
gung zur Einreichung entsprechender Abgabener-
klärungen aufgefordert wird.31 Das gilt auch dann, 
wenn die Richtigkeit der Rechtsansicht der Behörde 
wegen laufender höchstgerichtlicher Verfahren 
noch nicht letztgeklärt ist.32

▷▷ Einen tendenziell noch strengeren Maßstab legt der 
VwGH bei Selbstberechnungsabgaben von selbstän-
dig Erwerbstätigen an: Solche Steuerpflichtigen ha-
ben sich selbst über die grundsätzlich bestehenden 
Abgaben- und Erklärungspflichten zu informieren 
und können sich insofern nicht auf Unkenntnis be-
rufen.33 Außerdem ist es ihnen in erhöhtem Maße 

25	 Siehe vor allem OGH 18.  1.  1989, 1 Ob 2   /   89.
26	 Siehe VwGH 7.  12.  1982, 82  /  14  /  0088.
27	 Vgl VwGH 31.  1.  2001, 95  /  13  /  0065.
28	 Vgl VwGH 23.  12.  1991, 88  /  17  /  0010.
29	 Vgl VwGH 24.  6.  2004, 2004  /  15  /  0024; VwGH 2.  4.  2009, 

2007  /  16  /  0096.
30	 Vgl VwGH 19.  12.  2001, 2001  /  13  /  0064; VwGH 26.  8.  2009, 

2007  /  13  /  0024.
31	 Vgl VwGH 24.  10.  2000, 95  /  14  /  0086.
32	 Vgl VwGH 19.  12.  2001, 2001  /  13  /  0064.
33 	 Siehe zB VwGH 16.  11.  2004, 2002  /  17  /  0267.
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zumutbar, eine eindeutige und in Fachkreisen ge-
nerell bekannte höchstrichterliche Judikaturlinie 
zu kennen. Ohne ausdrückliche Distanzierung der 
für sie zuständigen Behörde von dieser Linie kann 
nicht mit schuldbefreiender Wirkung schweigend 
auf alternativen Rechtsansichten beharrt oder we-
gen geäußerter Kritik im Schrifttum auf einen Judi-
katurwandel vertraut werden.34

Der VwGH hat in den zuletzt geschilderten Fallkons-
tellationen damit implizit den Abgabenbehörden zu-
gestimmt, welche die betroffenen Steuerpflichtigen re-
gelmäßig auf die Möglichkeiten einer Offenlegung und 
Klärung im regulären Verfahren verwiesen hatten und 
daher im » stummen Verharren « in der irrigen Rechts-
ansicht keine Schuldbefreiung erblickten. In diesen Si-
tuationen wird nach den Kriterien eines Rechtsirrtums 
darauf abgestellt, ob der Betroffene alles ihm Zumut-
bare getan hat, um den Irrtum zu verhindern oder be-
reinigen ( wobei in den Erkenntnissen immer wieder 
die verfahrensrechtlich nicht näher beschriebene Mög-
lichkeit der Abklärung der Rechtslage mit der zustän-
digen Behörde genannt wird ). Nur dann könnte nach 
Ansicht des VwGH eine Berufung auf die Vertretbar-
keit der eigenen, irrigen Rechtsansicht noch schuld-
ausschließende Wirkung entfalten. Der Gerichtshof 
ist damit wesentlich strenger als einige Meinungen im 
Schrifttum, welche oftmals schon im ( irrigen oder be-
wussten ) Vertreten einer plausiblen Rechtsansicht ein 
strafrechtlich nicht sanktionierbares Verhalten sehen 
möchten.35 Umgekehrt verlangt der VwGH jedoch auch 
von der strafenden Behörde, im Verfahren konkret auf-
zuzeigen, wie dem Abgabepflichtigen die abweichende 
Rechtsansicht der Behörde bekannt geworden ist.36

IV.  �Fazit: Vertretbare Rechtsansicht 
und mögliche Straffreiheit

Bei Orientierung an der VwGH-Judikatur ergibt sich für 
den Begriff der » vertretbaren Rechtansicht « und seine 
Konsequenzen aus finanzstrafrechtlicher Sicht nach 
derzeitigem Erkenntnisstand für die Rechtsunterwor-
fenen zusammenfassend uE Folgendes:

▷▷ Das Problem der » vertretbaren Rechtsansicht « ist 
nur dann eröffnet, wenn der Steuerpflichtige ein ob-
jektives abgabenrechtliches Fehlverhalten gesetzt 
hat. Im Wesentlichen umfasst dies Fälle, in denen 
der Steuerpflichtige in irgendeiner Form Tatsachen 

34	 Vgl VwGH 27.  3.  2002, 99  /  13  /  0027; VwGH 23.  6.  2009, 2007  /  13  /  0005.
35	 Allen voran Leitner  /  Toifl  /  Brandl, Österreichisches Finanzstraf-

recht 3 ( 2008 ) Rz 331 ff.
36	 Siehe VwGH 30.  6.  2010, 2007  /  13  /  0047.

gegenüber der zuständigen Behörde » verschwie-
gen « hat, welche nach deren Rechtsansicht, nicht 
aber nach der eigenen Auffassung des Steuerpflich-
tigen, für eine unverkürzte Abgabenerhebung erfor-
derlich gewesen wären. Legt der Steuerpflichtige 
hingegen alle nach Rechtsmeinung der Behörde 
erforderlichen Umstände offen, kann ihm  – selbst 
wenn er im Verfahren seine eigene Rechtsmeinung 
durchsetzen möchte  – kein finanzstrafrechtlicher 
Vorwurf gemacht werden.37

▷▷ Solange ( trotz objektiver Unrechtsverwirklichung ) 
dem Wortlaut des Gesetzes und einer ergänzenden, 
dem Wortlaut nicht widersprechenden und plau-
siblen Auslegung nach anerkannten Methoden ge-
folgt wird und ein Steuerpflichtiger nach dem ihm 
objektiv zumutbaren Sorgfaltsmaßstab von kei-
ner Unrichtigkeit seiner Vorgangsweise aus Sicht 
der Behörde ausgehen muss, liegt eine vertretbare 
Rechtsauffassung im tradierten Sinne vor, welche 
eine Strafbarkeit von vorneherein ausschließt.

▷▷ Im Bereich der Selbstberechnungsabgaben hat der 
selbständig wirtschaftlich tätige Steuerpflichtige 
dabei grundsätzlich einen höheren Sorgfaltsmaß-
stab aufzuwenden und sich über die ihn treffenden 
Abgaben- und Erklärungspflichten zu informieren. 
Er kann sich nicht schuldbefreiend auf bloße Un-
kenntnis gesetzlicher Normen stützen und muss 
sich auch im zumutbaren Rahmen mit eindeutig 
ergangener und in entsprechenden Verkehrskrei-
sen allgemein bekannter höchstgerichtlicher Recht-
sprechung vertraut machen.

▷▷ Der Steuerpflichtige kann außerdem nicht mehr 
ohne weiteres schuldbefreiend von der Vertretbar-
keit seiner Rechtsansicht ausgehen, sobald Anhalts-
punkte für eine mögliche Irrigkeit derselben auf-
treten. Solche Anhaltspunkte können sich aus in 
diese Richtung gehenden Äußerungen oder Hand-
lungen der zuständigen Abgabenbehörde oder Ent-
scheidungen der  – zumutbarermaßen bekannten  – 
höchstrichterlichen Rechtsprechung ergeben. In 
derartigen Fällen, in denen dem Steuerpflichtigen 
Zweifel an der von ihm vertretenen Auslegung kom-
men mussten, genügt ein bloßes Verharren auf sei-
ner – auch plausiblen – Rechtsansicht alleine nicht 
mehr, um seinen Irrtum iSd § 9 FinStrG für ent-
schuldbar zu erachten.

▷▷ Für eine solche Entschuldigung müsste er stattdes-
sen alles ihm objektiv Zumutbare getan haben, um 
den Irrtum zu bereinigen. Insbesondere bedeutet 
das ein Einholen entsprechender Auskünfte, wobei 
auch Fachmeinungen von selbst beauftragten Ex-

37	 Ausdrücklich auch etwa Brandl  /  Leitner in Leitner  /  Brandl  /  Kert 
( Hrsg ), Handbuch Finanzstrafrecht 4 ( 2017 ) Rz 1364.
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perten nur bedingt ( unter Darlegung vollständiger 
Sachverhaltskenntnis und hinreichender rechtli-
cher Beurteilungsgrundlagen ) ausreichen 38 und im 
Zweifel Rücksprache mit bzw ein entsprechendes 
Verfahren bei der zuständigen Abgabenbehörde an-
zustreben ist.

Finanzstrafrechtliche Schuldlosigkeit ergibt sich damit 
im Umkehrschluss in folgenden Fällen:

▷▷ Der Abgabepflichtige musste im Rahmen des ihm 
objektiv Zumutbaren nicht an der Richtigkeit sei-
ner – dem Wortlaut des Gesetzes nach anerkannten 
Auslegungsmethoden folgenden  – Rechtsansicht 
zweifeln. Die Anforderungen werden dabei nicht 
überspannt werden dürfen. Wenngleich einem wirt-
schaftlich tätigen Steuerpflichtigen die Kenntnis 
der einschlägigen Vorschriften und höchstrichter-
lichen Judikatur in seinem Tätigkeitsbereich zuzu-
muten sein wird, kann insbesondere auch im Be-
reich der Selbstberechnungsabgaben nicht jeder 
verbleibende Auslegungsspielraum dazu führen, 
dass Zweifel an der eigenen Rechtsansicht ange-
bracht wären. Andernfalls müsste aus finanzstraf-
rechtlicher Sicht jeder noch so gering vom Wortlaut 
des Gesetzes oder bisherigen höchstgerichtlichen 
Entscheidungen abweichende Fall einzeln mit den 
Abgabenbehörden geklärt werden, was verwal-
tungsökonomisch kaum zu bewerkstelligen wäre 
und insofern das gesetzliche Kalkül einer Abgaben-
berechnung durch die Steuerpflichtigen selbst zu-
nichtemachen würde.

▷▷ Der Abgabepflichtige musste objektiv betrachtet 
Zweifel an der Richtigkeit seiner Rechtsansicht he-
gen, hat diese aber durch Erkundigungen zu be-
reinigen versucht. Solche können etwa von der zu-
ständigen Behörde eingeholt werden oder durch 
Offenlegung gegenüber der Behörde einer Klärung 
im Regelverfahren zugeführt werden. Auskünfte 
eines mit entsprechenden Fachkenntnissen aus-
gestatteten eigenen Experten können schuldbe-
freiend sein, wenn dieser in Kenntnis der vollstän-
digen Lage eine derart nachvollziehbare rechtliche 
Begründung erstattet hat, dass dem Steuerpflichti-
gen im Rahmen des ihm objektiv Zumutbaren keine 
Zweifel mehr bleiben mussten.

Daraus zeigt sich im Ergebnis, dass die Frage der » Ver-
tretbarkeit « der vom Steuerpflichtigen befolgten ( und 
zu einem objektiv rechtswidrigen Ergebnis führen-

38	 Siehe zB VwGH 20.  11.  2014, Ro  2014  /  16  /  0019; OGH 20.  12.  2002, 
13 Os 109   /   12 x; OGH 13 Os 105   /   08 b EvBl 2009, 515; OGH 23.  6.  1977, 
13 Os 21   /   77.

den ) Rechtsansicht im Finanzstrafrecht nicht alleine 
von deren methodisch-inhaltlicher Qualität abhängt. 
Entscheidend ist vielmehr, ob der Steuerpflichtige » ru-
higen Gewissens « auf das Zutreffen seiner Auslegung 
vertrauen konnte. Nur in diesem Rahmen kann auch 
die Auslegungsqualität zu würdigen sein. Sobald der 
Steuerpflichtige jedoch  – auch bei stichhaltiger Inter-
pretation und Stütze im Fachschrifttum  – an der Ak-
zeptanz seiner Auffassung durch die Behörde zweifelt 
oder nach der ihm zumutbaren Sorgfalt zweifeln muss, 
kann von einer » Vertretbarkeit « in diesem Sinne nicht 
mehr ausgegangen werden. Wenn er dennoch glaub-
haft auf das letztliche Durchdringen seiner eigenen An-
sicht vertraut, kommt ihm allerhöchstens die entschul-
digende Wirkung eines Rechtsirrtums nach § 9 FinStrG 
zu Gute, so er alles zu dessen Bereinigung Zumutbare 
unternommen hat. Widrigenfalls haftet er zumindest 
für Fahrlässigkeit.
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